Allgemeine Lieferbedingungen

Eisen und Metall GmbH, D-70327 Stuttgart ¢ Stand August 2006

I. Geltung / Angebote
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. Falls nichts Anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne
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Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten fiir alle - auch 1 - Vertrage mit L juri 1 Personen
des dffentlichen Rechts und offentlich-rechtlichen Sondervermdgen tiber Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss
von Werkvertrégen, Beratungen, Vorschldgen und sonstigen Nebenleistungen. Einkaufshedingungen des Kaufers werden auch
dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdriicklich widersprechen.

Unsere Angebote sind freibleibend. Miindliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch unsere schriftiche Bestétigung verbindlich.

MaRgebend fiir die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zwesifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Alle Angaben wie Mafe, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen in Musterbiichem,
Preislisten und sonstigen Drucksachen sind nur annéhernd, jedoch bestméglich ermittelt, fiir uns aber insoweit unverbindlich.
Das gleiche gilt fiir Angaben der Werke. Modelle und Zeichnungen bleiben unser Eigentum.

Kaufer*im Sinne dieser Bedingungen ist bei Werkvertragen auch der ,Besteller”.

. Preise

Die von uns Angebote sind

er, sowie Energiekostenanteil.

Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen unserer bei Vertragsschluss gilltigen Preisliste.

Andern sich spéter als vier Wochen nach Vertragsschluss Abgaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis

enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer Preisénderung berechtigt.

Wir behalten uns fiir noch nicht gelieferte Mengen eine Erhthung des vereinbarten Preises vor, wenn aufgrund einer

Anderung der Rohstoff- und /oder Wirtschaftslage Umsténde eintreten, die die Herstellung und/oder den Einkauf des
1 Erzeugmsses 1 gegeniiber dem Zeitpunkt der Preisvereinbarungen verteuern. In diesem Fall kann

der Kunde binnen vier Wochen nach Mitteilung der Preiserhdhung die von ihr betroffenen Auftrage streichen. Metallpreis-

fixierungen konnen nachtréglich nicht abgeandert werden.

Die Preise verstehen sich ab Lager zuziiglich Fracht und Mehrwertsteu-

Zahlung und Verrechnung

Skontoabzug fallig und in der Weise zu zahlen dass wir am Falligkeitstag tber den Betrag verfugen kénnen. Kosten des
Zahlungsverkehrs trégt der Kaufer. Ein Zuriickb und eine Aufrect stehen dem Kéufer nur
insoweit zu, wie seine Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind. Wechsel nehmen wir nur aufgrund
besonderer Vereinbarung. Wir kénnen bestimmen auf welche Forderungen eingehende Zahlungen verrechnet werden.
Bei Uberschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Héhe von 8 %-Punkten iiber dem im
Bundesanzeiger veroffentichten Basiszinssatz, es sei denn hohere Zinssatze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines
weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten. Mahnungsschreiben belasten wir mit € 10, je Schreiben.

Der Kéufer kommt spatestens 10 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnung / Zahlungsaufstellung oder Empfang der
Leistung in Verzug.

Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfahigkeit des
Kéufers gefahrdet wird, die auch bei einer Streichung des Kreditlimits einer Warenkreditversicherung vorliegt, stehen uns
die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjéhrten Forderungen aus
der laufenden Geschéftsverbindung mit dem Kaufer féllig zu stellen und fiir noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung
zu verlagen. Im Ubrigen erstreckt sich die Unsicherheitseinrede auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistun-
gen aus der Geschéftsverbindung mit dem Kaufer.

Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschlieBlich Fracht und setzt den vollstandigen
Ausgleich aller falligen Verbindlichkeiten des Kaufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.

Umarbeitungsgeschéfte
Die Metalldeckung fir Umarbeitungsauftrage muss spatestens 6 Wochen vor dem Auslieferungstermin auf dem Metall-
konto gegeben sein.

Ausfiihrung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine
Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht
richtige oder verspétete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.
Angaben zu Lieferzeiten sind annahemd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestatigung und gelten nur unter der
Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechizeitiger Erfiillung aller Verpfiichtungen des Kéufers,
wie z.B. Beibringung aller behérdlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen.

. Fur die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maf3gebend. Sie gelten mit

Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
Ereignisse hoherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse wéhrend eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der hheren
Gewalt stehen wahrungs-, handelspolitische und sonstige hoheitiiche Manahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht
verschuldete Betriebsstorungen (z., B. Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel), Behinderung der
Verkehrswege, Verzégerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung sowie alle sonstigen Umsténde gleich, welche, ohne von uns
verschuldet zu sein, die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmaglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Um-
stande bei uns, dem Lieferwerk oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse die Ausfihrung
des Vertrages filr eine der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere verzogert sich die Ausfiihrung des Vertrages in wesentli-
chen Teilen um mehr als 6 Monate, so kann diese Partei die Aufhebung des Vertrages erklaren.

Wir kommen in jedem Fall nur in Verzug, wenn wir nach Falligkeit auf schriftliche Mahnung des Bestellers aus von uns zu
vertretenden Griinden nicht binnen angemessener Nachfrist leisten. Voraussetzung ist weiterhin, dass der Besteller nicht
selbst mit einer Verpflichtung aus der Geschéftsverbindung in Verzug ist.

Beruht unser Verzug auf leichter Fahrla it, ist unsere Sct haftung ausgeschlossen, es sei denn, es
handelt sich um Schéden an Leben, Korper und Gesundheit. Hilfsweise beschrénken wir unsere Haftung aus Verzug im
Falle leichter Fahrlassigkeit auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.

. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfiillung samtlicher Forderungen, inshesondere
auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschaftsheziehung zustehen (Saldovorbehalt) und der
Forderungen, die durch den Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfiillungswahl begriindet werden. Dies gilt auch fiir
kiinftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf beson-
ders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgilig mit dem Ausgleich aller im
Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen.

. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen fiir uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflich-

ten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermi-
schung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kaufer steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache
zu im Verhdltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren.
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so tbertragt der Kaufer uns bereits jetzt die ihm zustehen-
den Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und
verwahrt sie unentgeltiich fiir uns. Unsere Miteiger gelten als Vorbehal im Sinne der Nr. 1.

Der Kaufer darf die Vorbehaltsware nur im gewdhnlichen Geschéftsverkehr zu seinen normalen Geschéftsbedingungen
und solange er nicht in Verzug ist, verauern, vorausgesetzt, dass die For aus der WeiterverauRerung gem. Nrn.
4 bis 6 auf uns tibergehen. Zu anderen Verfiigungen tiber die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

Die Forderungen aus der WeiterverauRerung der Vorbehaltsware werden, zusammen mit samtlichen Sicherheiten, die der
Kéufer fir die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Kaufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren verauRert,
so wird uns die Forderung aus der WeiterverauBerung im Verhéltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der VerauRerung von Waren, an denen wir Mitei-
gentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die
Vorbehaltsware vom Kaufer zur Efiillung eines Werkvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werkvertrag in
gleichem Umfang im voraus an uns abgetreten.

Der Kéufer ist igt, F aus der auRerung einzuziehen. Diese Einziehungsermachtigung erlischt im
Falle unseres Widerrufs, spétestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinldsung eines Wechsels oder Antrag auf Erdffnung eines
Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertra-
ges erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Vertragen mit dem Kaufer durch dessen man-
gelnde Leistungsfahigkeit gefahrdet wird. Auf unser Verlangen ist der Kaufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtre-
tung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben.

Eine Abtretung von Forderungen aus der WeiterverduBerung ist unzuléssig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im
Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der Factoring-Erlds den Wert unserer gesicherten Forde-
rung tibersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erldses wird unsere Forderung sofort fallig.

Von einer Pfandung oder sonstigen Beeintréchtigungen durch Dritte hat uns der Kéufer unverziiglich zu unterrichten. Der
Kéufer tragt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Ri port der Vc werden
miissen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.

Gerat der Kaufer in Zahlungsverzug oder st er einen Wechsel bei Falligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehalts-
ware zuriickzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb des Kéufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn
nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Vertragen
mit dem Kéaufer durch dessen mangelnde Leistungsfahigkeit gefahrdet wird. Die Riicknahme ist kein Riicktritt vom Ver-
trag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberihrt. Wir kdnnen auBerdem die WeiterverauRerung, -verarbeitung
und Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen.

9. Ubersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen einschlieRlich Nebenforderun-
gen (Zinsen; Kosten 0.4.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen des Kéufers insoweit zur Freigabe von
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VII. Giiten, MaBe und Gewichte

. Giten und MaRe bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. Werkstoffblattern,
mangels solcher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werksnormen, Werkstoffblatter oder Priifbescheini-
gungen sowie Angaben zu Giiten, MaBen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen oder Garantien,
ebenso wenig Konformité arungen, t arungen und entsp Kennzeichen wie CE und GS.

. Fir die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorger Verwiegung d. Soweit rechtlich
zuléssig, konnen Gewichte ohne Wagung nach Norm ermittelt werden. Unberiihrt bleiben die im NE-Metallhandel der
Bundesrepublik Deutschland tblichen Zu- und Abschlage (Handelsgewichte). In der Versandanzeige angegebene Stiick-
zahlen, Bundzahlen o.4. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. Sofern nicht tiblicherweise eine Einzel-
verwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede gegeniiber den rechnerischen Einzelge-
wichten werden verhaltnismaRig auf diese verteilt. Im Falle der Materialkonfektionierung nach Kundenvorgaben ist immer
das effektive Einsatzgewicht mafgeblich.
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VIII. Abnahmen

. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach Meldung der
Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persénlichen Abnahmekosten tragt der Kéufer, die sachlichen Abnahmekosten werden
ihm nach unserer Preisliste berechnet.

. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht volisténdig, sind wir berechtigt, die Ware
ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Kéufers zu lagemn und ihm zu berechnen.
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IX. Versand, Gefahrentibergang, Verpackung, Teillieferungen

. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtfihrer.

2. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der
VC Zeit dglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem
anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trégt der Kéufer. Dem Kéufer wird vorher Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben.

. Mit der Ubergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtfiihrer, spétestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des
Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der Ware, bei allen Geschéften, auch bei franko- und frei-
Haus-Lieferungen, auf den Kéufer tiber. Fir Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Kéufers. Pflicht
und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Kaufers.

. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost/Korrosion geschiitzt geliefert. Falls handelsiiblich, liefern wir verpackt. Fir
Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Kéaufers. Sie werden
an unserem Lager zuriickgenommen. Kosten des Kéufers fiir den Riicktransport oder fiir eine eigene Entsorgung der
Verpackung tibernehmen wir nicht.

. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. B
der abgeschlossenen Menge sind zulassig.
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Mehr- und Mir ingen bis zu 10 %

X. Abrufauftréage

1. Abrufauftrage sind Bestellungen, bei denen der Kaufer den Liefertermin noch nicht genau fixiert hat. Sie konnen in
mehreren Teillieferungen ausgeliefert werden. Uberschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind
wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht verpflichtet.

2. Abrufauftrage haben, wenn nichts anderes vereinbart wird, eine Laufzeit von sechs Monaten. Anders lautende Vereinba-
rungen bedirfen der Schriftform. Eine Verlangerung der Laufzeit ist nur mit unserer Zustimmung méglich und muss
schriftlich bestétigt werden. Spéatestens nach Ende der vereinbarten Abruflaufzeit bleibt es uns tiberlassen, die Abnahme
und Bezahlung der Ware vom Kéufer zu verlangen oder den Restabrufauftrag ohne weitere Benachrichtigung zu strei-
chen.

3. Abschliisse (Metallkontrakte) miissen innerhalb drei Monaten abgenommen sein. Langere Laufzeiten sind mdglich,
miissen jedoch vor Vertragsabschluss festgelegt und in der Auftragsbestatigung fixiert werden.

XI. Haftung fiir Sachméngel

1. Sachméngel der Ware sind unverziiglich, spétestens zwei Wochen nach der Ablieferung schriftich anzuzeigen.
Sachmangel, die auch bei sorgféltigster Priifung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden kdnnen, sind — unter soforti-
ger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung — unverziiglich nach Entdeckung, spatestens vor Ablauf der vereinbarten
oder gesetzlichen Verjahrungsfrist schriftlich anzuzeigen.

2. Nach Durchfiihrung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Kéufer ist die Riige von Sachméngeln, die bei der
vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.

3. Bei berechtigter, fristgeméaRer Mangelriige konnen wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie
Sache liefern (Nacherfiillung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfiillung kann der Kaufer den Kaufpreis
mindern oder nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zuriicktreten. Ist der Mangel
nicht erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.

4. Gibt der Kaufer uns nicht unverziiglich Gelegenheit, uns von dem Sachmangel zu tiberzeugen, stellt er insbesondere auf
Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverziiglich zur Verfiigung, entfallen alle Rechte wegen des
Sachmangels. Unterlasst der Besteller die rechtzeitige Anzeige, so gilt die Waren in Ansehung des Mangels als geneh-
migt. Be- oder verarbeitet der Besteller die Waren, diirfen wir davon ausgehen, dass sich die Sache fiir die Verwendung
des Bestellers eignet.

5. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfiillung tibernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im
Verhéltnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware
an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kéaufers verbracht worden ist, ibernehmen wir nicht, es sei
denn, dies entsprache ihrem vertragsgemafen Gebrauch.

6. Rickgriffsrechte des Kaufers nach § 478 BGB bleiben unbertihrt.

XII. Allgemeine Haftungsbegrenzung

. Wegen Verletzung vertraglicher und auRervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmdglichkeit, Verzug, Verschul-
den bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch fiir unsere leitenden Angestellten und sonstigen
Erfilllungsgehilfen - nur in Féllen des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit, beschrankt auf den bei Vertragsschluss
voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

. Diese Beschrankungen gelten nicht bei schuldhaftem VerstoR8 gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung
des Vertragszwecks gefahrdet wird, in Fallen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schaden des
Lebens, des Korpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mangel der Sache arglistig ver-
schwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln iber die Beweislast bleiben hiervon unberiihrt.

. Soweit nichts Anderes vereinbart, verjéhren vertragliche Anspriiche, die dem Kéufer gegen uns aus Anlass oder im
Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch fiir
solche Waren, die entsprechend ihrer iiblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet werden und dessen Man-
gelhaftigkeit verursacht haben. Davon unbertihrt bleiben unsere Haftung aus vorsétzlichen und grob fahrlassigen Pflicht-
verletzungen sowie die Verjahrung von gesetzlichen Riickgriffsanspriichen. In den Féllen der Nacherfiillung beginnt die
Verjahrungsfrist nicht erneut zu laufen.
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XIll. Schutzrechte Dritter, Rechte an Werkzeugen

1. Werden bei Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, stellt uns
der Besteller von samtlichen Anspriichen frei.

2. Durch vollstandige oder teilweise Vergiitung von Werkzeugkosten erwirbt der Besteller keine Rechte an den Werkzeugen
selbst.

XIV. Erfiillungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

. Erfiillungsort fiir unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den brigen Lieferungen unser Lager.
Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz unserer Gesellschaft oder der Sitz des Kéufers.

. Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kaufer gilt in Erganzung zu diesen Bedingungen das deutsche
unvereinheitlichte materielle Recht. Die Bestimmungen des Ubereinkommens vom 11. April 1980 iiber Vertrége iiber den
internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung.
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XV. Sonstiges

1. Holt ein Kaufer, der auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland anséssig ist (auslandischer Abnehmer), oder dessen
Beauftragter, Ware ab oder beférdert oder versendet er sie in das Ausland, so hat der Kaufer uns den steuerlich erforder-
lichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Kaufer die fiir Lieferungen innerhalb
der Bundesrepublik geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.

. Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat uns der Kaufer vor der Lieferung
seine L |dentifikations-Ni mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durch-
fishrt. Anderenfalls hat er fiir unsere Lieferungen zusétzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschulde-
ten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.

. Bei der Abvechnung von Lleferungen von der Bundesrepubllk Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten kommt die
Umsat gelung des j Empfén zur Anwendung, wenn entweder der Kaufer in einem
anderen EU-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert ist oder wenn wir in dem Empfénger-Mitgliedsstaat zur Umsatz-
steuer registriert sind.

N

w




	I. Geltung / Angebote
	II. Preise
	III. Zahlung und Verrechnung
	IV. Umarbeitungsgeschäfte

	V. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine
	VI. Eigentumsvorbehalt 
	VlI. Güten, Maße und Gewichte
	VIII. Abnahmen
	IX. Versand, Gefahrenübergang, Verpackung, Teillieferungen
	X. Abrufaufträge
	XI. Haftung für Sachmängel
	XII. Allgemeine Haftungsbegrenzung
	XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
	XV. Sonstiges

